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Die Frau in der Hôtellerie
Ein Zehntel der 600 000 berufstätigen Frauen der Schweix arbeitet

im Hotelfach, ein Gebiet, wo die Anlagen der guten Wirtschafterin sehr
am Platze sind. Gastgeberin zu sein, das ist ein vergrösserter Haushalt.
Ihre verschiedenen Gaben können zur Geltung kommen, sei es als Köchin,
Serviertochter, Hotelgouvernante, im Ekonomat, als Leiterin oder unab-
hängige Besitzerin. Wir haben in der Schweiz 12 393 Betriebsleiterinnen
im 'Hotelfach und 636 Frauen, die einen leitenden Posten ausfüllen. Wir
sehen daraus, welche Bedeutung der Tätigkeit der Frau zukommt in ei-
nem Bereich, der täglich an Wichtigkeit zunimmt und auch schwieriger
wird, bei einem Verkehrsstrom und Tourismus, die rasch ändern und
vom Betriebsleiter immer mehr verlangen. — In seiner Ansprache am
25. Kongress der amerikanischen Gesellschaft der Reiseagenten (Lau-
sänne, Oktober 1955) hat Herr Seiler, Präsident des Schweiz. Hotelier-
Vereins die Arbeit der Frau im Hotelfach ehrenvoll erwähnt. Wenn die
Schweiz. Hôtellerie, so betonte er, ihren Rang behalten und mit der Kund-
schaft persönliche und freundschaftliche Beziehungen pflegen kann, so
hat sie das zum grossen Teil der Mitarbeit der Frau in der Leitung und
in wichtigen Teilgebieten zu verdanken. FS.

Das Ausland meldet
Zweite Bundesrichterin in der Türkei

Frau ATzäLäZ GoreZe ist als Mitglied des Höchsten Gerichtshofes
der Türkei ernannt worden.

Es ist das zweitemal, dass in der Türkei einer Frau dieses hohe Amt
zugesprochen wurde.

Allgemeines Wahlrecht in Aethiopien
Kaiser Haile Selassie verkündete in seiner Thronrede, an-

lässlich seines 25-jährigen Regierungsjubiläums, die Einführung einer
neuen Verfassung, die sofort in Kraft trat. Nach den Bestimmun-
gen dieser Verfassung werden die individuellen Freiheiten und die Presse-
freiheit garantiert. Die Minister sind den Kammern gegenüber verant-
'wortlich, und jeder Bürger kann die Gerichte gegen die Tätigkeit eines
Beamten oder einer Verwaltung, die er als willkürlich erachtet, anru-
fen. Zudem wurden von ausländischen Rechtsprofessoren neue Gesetz-
bûcher ausgearbeitet.

Die neue Verfassung führt das «//gßmez'we für die Paria-
mentswahlen ein; die Wahl ist geheim. Gleichzeitig wird das alte Wahl-
gesetz, das das indirekte Wahlrecht vorsah, annulliert; Wähler waren
nur die vom Kaiser bezeichneten Notabein der Provinzen. Die koptische
orthodoxe Kirche wird zur Staatskirche erklärt, doch wird auch allen
andern Glaubensbekenntnissen völlige Freiheit gewährt.
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